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Bekanntmachung 
des Beschlusses über die Eingliederung des 

Staatssekretariats für Erfassung und Aufkauf in das 
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft.

Vom 24. März 1960
Nachstehend wird der Beschluß des Präsidiums des 

Ministerrates vom 24. März 1960 über die Eingliederung 
des Staatssekretariats für Erfassung und Aufkauf in 
das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft bekannt
gemacht.

Berlin, den 24. März 1960

Der Leiter des Büros 
des Präsidiums des Ministerrates

P l e n i k o w s k i
Staatssekretär

Beschluß
über die Eingliederung des Staatssekretariats 

für Erfassung und Aufkauf in das Ministerium 
für Land- und Forstwirtschaft.

Vom 24. März 1960
1. Das Staatssekretariat für Erfassung und Aufkauf 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse wird mit Wirkung 
vom 15. April 1960 in das Ministerium für Land- 
und Forstwirtschaft eingegliedert

Es wird ein Ministerium für Landwirtschaft, Er
fassung und Forstwirtschaft gebildet.
Dadurch ist zu gewährleisten:
a) die Sicherung einer einheitlichen und straffen 

Leitung auf dem gesamten Gebiet der Land
wirtschaft,

b) die Verwirklichung der einheitlichen Planung 
und Verantwortung für die Brutto- und Markt
produktion und die komplexe Untersuchung und 
Ausarbeitung der ökonomischen Grundfragen,

c) die Abstimmung der landwirtschaftlichen Pro
duktion mit der Beschaffung und dem Import 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie der 
Versorgung der Bevölkerung und der Industrie,

d) die bessere Ausnutzung der sozialistischen Pro
duktionsverhältnisse der Landwirtschaft zur 
Senkung der Produktionskosten und zur Ver
einfachung und Verbilligung der Warenwege 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zur verar
beitenden Industrie und dem Handel,

e) ein besserer Einsatz der vorhandenen Kader.

2. Die bisher vom Staatssekretariat für Erfassung 
und Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse und 
den WEAB und VEAB ausgeübten Funktionen 
der Bildung der Staatsfonds landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse und der Versorgung mit landwirt
schaftlichen Erzeugnissen bleiben unter der ein
heitlichen Leitung eines weiteren Staatssekretärs,
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